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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und 
ein Verfahren zur Ausgabe einer optischen Warnin-
formation an einen Fahrzeugführer eines Fahrzeugs. 
Das Fahrzeug ist insbesondere ein Kraftfahrzeug. Es 
ist eine Fahrzeugscheibe vorgesehen, durch die hin-
durch der Fahrzeugführer einen Bereich der Umge-
bung des Fahrzeugs visuell erfassen kann.

[0002] Ferner ist eine Lichtquelle vorsehen, die zum 
Erzeugen der Warninformation Licht emittiert.

[0003] Es sind eine Vielzahl visueller Anzeigeein-
heiten zur Ausgabe von Warninformationen in Fahr-
zeugen bekannt. So genannte Kontrolllampen mit ei-
ner farbigen Lichtquelle oder mit einer Weißlichtquel-
le und einem Farbfilter dienen in bekannten Kraftfahr-
zeugen zur Anzeige von Status- und Warninformatio-
nen. Ferner sind Anzeigeeinheiten in Form von Bild-
schirmen und Touchscreens bekannt, auf denen ver-
schiedene Informationen ausgebbar sind. Ferner 
sind Projektionseinrichtungen in Fahrzeugen be-
kannt, die Informationen auf die Frontscheibe proji-
zieren.

[0004] Aus dem Dokument DE 198 39 198 B4 ist ein 
Verfahren zum Anzeigen von Fahrerinformationen in 
einem Kraftfahrzeug bekannt, bei dem Hinweise auf 
verschiedene Fahrzeugzustände und/oder Verkehrs-
zustände durch ein optisches Hinweissignal auf der 
Frontscheibe ausgegeben werden. Zur technischen 
Realisierung ist beispielsweise das Projizieren der 
entsprechenden Hinweissymbole auf die Frontschei-
be oder die Integration eines LED-Matrixelements in 
einen Rückspiegel des Fahrzeugs vorgesehen.

[0005] Aus dem Dokument DE 41 27 656 A1 ist eine 
Fahrzeugscheibe bekannt, in die eine Elektrolumi-
neszenz-Anzeige integriert ist, die als Wechselspan-
nung-Dünnfilm-Anzeige aufgebaut ist. Die Anzeige 
ist als Funktionsschicht zwischen zwei Glaselemen-
ten ausgeführt und im ausgeschalteten Zustand 
transparent.

[0006] Aus dem Dokument DE 103 23 320 A1 ist 
eine Anzeigevorrichtung für ein Kraftfahrzeug zum 
Anzeigen von Informationen bekannt. Dabei ist auf 
einer Seite eine Glasschicht oder zwischen zwei 
Glasschichten eine elektrolumineszierende Schicht 
vorgesehen, mit deren Hilfe Anzeigeinformationen 
erzeugt werden können.

[0007] Aus dem Dokument DE 10 2004 014 671 A1
ist eine Vorrichtung zur visuellen Darstellung einer In-
formation auf einem transparenten oder teiltranspa-
renten Scheibenabschnitt eines Fahrzeugs bekannt. 
Mit Hilfe eines Projektionsmoduls wird die Informati-
on auf den Scheibenabschnitt projiziert.

[0008] Aus dem Dokument DE 10 2006 011 481 A1
sind ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Unter-
stützen eines Führers eines Fahrzeugs bekannt. Da-
bei wird eine Fahrzeugumfeldinformation an den 
Fahrzeugführer ausgegeben, wobei eine separate 
Anzeigeeinheit zur Anzeige einer Information vorge-
sehen ist. Beispielsweise ist eine grafische Anzeige-
einheit vorgesehen, die den Bereich vor dem Fahr-
zeug schematisch abbildet und relevante Elemente 
hervorhebt. Ferner kann eine LED-Kette vorgesehen 
sein, durch die die Position eines gefährdenden Ob-
jekts angezeigt wird.

[0009] Aus dem Dokument DE 197 08 610 A1 ist ein 
Verfahren bekannt, bei dem eine Pixel-Matrix-Anzei-
geeinrichtung durch ein organisches lichtemittieren-
des Element realisiert wird.

[0010] Aus dem Dokument DE 10 2004 059 742 A1
ist ein Glasverbund bekannt, bei dem eine lichtauslei-
tende Funktionsschicht vorgesehen ist, mit deren Hil-
fe Licht bei entsprechender Ansteuerung aus der 
Scheibe nach außen ausgekoppelt wird. Ferner kön-
nen weitere Funktionsschichten zwischen Glas-
schichten angeordnet sein, die beispielsweise einen 
Blendschutz- oder eine Lichtemission bewirken.

[0011] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren 
und eine Vorrichtung zur Ausgabe einer optischen 
Warninformation an einen Fahrzeugführer anzuge-
ben, bei dem die Warninformation auf einfache Art 
und Weise im Sichtbereich des Fahrzeugführers er-
zeugbar ist.

[0012] Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung 
mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und durch ein 
Verfahren mit den Merkmalen des unabhängigen 
Verfahrensanspruchs gelöst. Vorteilhafte Weiterbil-
dungen der Erfindung sind in den abhängigen An-
sprüchen angegeben.

[0013] Durch eine erfindungsgemäße Vorrichtung 
und durch ein erfindungsgemäßes Verfahren wird er-
reicht, dass dem Fahrzeugführer die Warninformati-
on über eine Scheibe des Fahrzeugs angezeigt wird, 
indem das von der Lichtquelle erzeugte Licht zumin-
dest teilweise in den Innenraum des Fahrzeugs aus-
tritt und so für den Fahrzeugführer sichtbar ist. Durch 
das Einkoppeln des Lichts in die Fahrzeugscheibe 
kann auf aufwendige Projektionsvorrichtungen und 
auf bilderzeugende Elemente in der Fahrzeugschei-
be zumindest zur Ausgabe der optischen Warnfunkti-
on verzichtet werden.

[0014] Vorteilhaft ist es, wenn zumindest ein Teil des 
von der Lichtquelle emittierten und in die Scheibe ein-
geleiteten Lichts in Folge der Streuung des in die 
Scheibe eingeleiteten Lichts in den Fahrzeuginnen-
raum abgestrahlt wird. Dadurch kann erreicht wer-
den, dass das aus der Scheibe in den Innenraum 
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austretende Licht mit zunehmender Entfernung zur 
Lichtquelle geringer wird und den Fahrzeugführer 
beim Erfassen des Bereichs der Umgebung des 
Fahrzeugs nicht behindert.

[0015] Dabei ist es vorteilhaft, wenn die Scheibe die 
Frontscheibe oder die eine Seitenscheibe des Fahr-
zeugs ist. Dadurch wird erreicht, dass die Warninfor-
mation bei einer relevanten Verkehrssituation im Ge-
sichtsfeld des Fahrzeugführers anzeigbar ist. Bei-
spielsweise kann über die Seitenscheibe die Warnin-
formation ausgegeben werden, dass sich ein anderer 
Verkehrsteilnehmer im Bereich des toten Winkels 
des Fahrzeugs befindet. Über die Frontscheibe kann 
eine Warninformation ausgegeben werden, wenn re-
levante Objekte, wie andere Fahrzeuge oder Fuß-
gänger in einem relevanten Erfassungsbereich vor 
dem Fahrzeug detektiert werden und/oder sich der 
Abstand zu diesen relevanten Objekten derart verrin-
gert, dass eine Gefahrensituation auftritt.

[0016] Ferner ist es vorteilhaft, wenn zumindest ein 
Teil des von der Lichtquelle emittierten Lichts am 
Scheibenrand oder im Randbereich der Scheibe der-
art in die Scheibe eingeleitet oder eingekoppelt wird, 
dass zumindest ein Teil des eingeleiteten Lichts 
durch einen Bereich der Scheibe in Richtung des ge-
genüberliegenden Scheibenrandes tritt. Dadurch 
wird Licht in Richtung des gegenüberliegenden 
Scheibenrandes in die Scheibe geleitet. Bei gewölb-
ten Scheiben kann das Licht direkt oder entlang der 
Wölbung zum gegenüberliegenden Scheibenrand 
eingekoppelt werden. Ferner ist es vorteilhaft, wenn 
der Strahlengang zumindest eines Teils des in die 
Scheibe eingeleiteten Lichts schräg oder orthogonal 
zur Durchblickrichtung des Fahrzeugführers durch 
zumindest einen Bereich der Scheibe verläuft. Da-
durch ist die Warninformation zumindest an dem 
Scheibenrand, in den das Licht eingekoppelt wird, 
oder zumindest in einem Bereich nahe des Scheiben-
randes, in den das Licht eingekoppelt wird, für den 
Fahrzeugführer sichtbar.

[0017] Vorzugsweise verringert sich die Lichtinten-
sität des in den Innenraum abgestrahlten Lichts mit 
zunehmender Entfernung von der Stelle bzw. dem 
Rand, an der bzw. dem das Licht in die Scheibe ein-
gekoppelt wird. Dabei kann das Licht am Rand der 
Scheibe oder in deren Stirnseite eingeleitet werden. 
Vorzugsweise wird das Licht in einem Bereich der 
Scheibe in diese eingeleitet, der vom Fahrzeugführer 
nicht einsehbar ist. Beispielsweise kann das Licht im 
Verbindungsbereich zwischen Scheibe und Fahr-
zeugkarosserie eingeleitet werden, insbesondere im 
Bereich einer Dichtung zwischen der Scheibe und 
der Fahrzeugkarosserie. Die Dichtung kann als Kle-
bedichtung ausgebildet sein. Das Licht kann insbe-
sondere über ein optisches Element in die Scheibe 
eingeleitet bzw. eingekoppelt werden. Als optisches 
Element dient dabei beispielsweise mindestens eine 

Linse oder mindestens ein Prisma. Das optische Ele-
ment koppelt das Licht in mindestens eine Glas-
schicht der Scheibe ein. Das optische Element kann 
dabei einstückig mit der Glasschicht ausgebildet 
sein.

[0018] Ferner können bei einer weiteren Ausfüh-
rungsform Reflektionselemente vorgesehen sein, die 
die in die Scheibe eingeleiteten und in dem nicht 
durch den Fahrzeugführer einsehbaren Randbereich 
austretenden Lichtstrahlen reflektieren, sodass diese 
wieder in die Scheibe eintreten. Dadurch wird die 
Lichtmenge erhöht, die dann im vom Fahrzeugführer 
einsehbaren Bereich aus der Scheibe nach innen 
austritt.

[0019] Die Scheibe umfasst mindestens eine Glas-
schicht aus einem optisch klaren Kunststoff oder ei-
nem Mineralglas. Das Licht der Lichtquelle wird in 
mindestens eine der Glasschichten eingeleitet.

[0020] Die Scheibe umfasst neben der mindestens 
einen Glasschicht mindestens eine Funktionsschicht. 
Diese Funktionsschicht kann eine Schicht mit lichter-
zeugenden Elementen, eine Lichtleiterschicht 
und/oder eine Lichtfilterschicht sein. Dadurch können 
weitere Informationen, insbesondere weitere Warnin-
formationen, an den Fahrzeugführer und/oder nach 
außen von anderen Fahrzeugführern einsehbar aus-
gegeben werden.

[0021] Ferner ist es vorteilhaft, wenn abhängig von 
der dem Fahrzeugführer auszugebenden Warninfor-
mation die Farbe, die Intensität, die Einschaltdauer 
und/oder eine Blinkfrequenz des in die Scheibe ein-
geleiteten Lichts eingestellt wird.

[0022] Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Vor-
richtung eine Datenverarbeitungseinheit umfasst, die 
Bestandteil eines Fahrerassistenzsystems ist. Ab-
hängig von mindestens einer durch die Datenverar-
beitungseinheit detektierten Gefährdung wird dann 
die Lichtquelle aktiviert, die Farbe der Lichtquell ein-
gestellt, die Einschaltdauer der Lichtquelle festgelegt 
und/oder die Blinkfrequenz der Lichtquelle einge-
stellt.

[0023] Dabei ist es vorteilhaft, wenn das Fahreras-
sistenzsystem die Annäherung des Fahrzeugs zu de-
tektierten Objekten überwacht. Die Datenverarbei-
tungseinheit veranlasst dann bei einer detektierten 
Gefährdung die Ausgabe der optischen Warninfor-
mation.

[0024] Auch das Verfahren mit den Merkmalen des 
unabhängigen Verfahrensanspruchs kann auf die 
gleiche Weise weitergebildet werden, wie für die Vor-
richtung angegeben. Insbesondere kann das Verfah-
ren auch mit den Merkmalen der auf die Vorrichtung 
rückbezogenen abhängigen Patentansprüche bzw. 
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mit entsprechenden Verfahrensmerkmalen weiterge-
bildet werden.

[0025] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung 
ergeben sich aus der folgenden Beschreibung, wel-
che in Verbindung mit den beigefügten Figuren die 
Erfindung an Hand von Ausführungsbeispielen näher 
erläutert.

[0026] Es zeigen:

[0027] Fig. 1 die schematische Darstellung eines 
Fahrzeugs in einer Verkehrssituation als Seitenan-
sicht;

[0028] Fig. 2 eine Schnittdarstellung eines Ab-
schnitts des Fahrzeugs nach Fig. 1 mit einer Vorrich-
tung zur Ausgabe einer optischen Warninformation 
gemäß einer Ausführungsform der Erfindung;

[0029] Fig. 3 ein vergrößerter Ausschnitt der 
Schnittdarstellung nach Fig. 2;

[0030] Fig. 4 einen vom Fahrzeugführer einsehba-
ren Bereich der Frontscheibe und einen Teil des Ar-
maturenbretts mit einer erfindungsgemäßen Anzei-
gevorrichtung;

[0031] Fig. 5 eine Frontscheibe des Fahrzeugs 
nach Fig. 1 mit einer Vorrichtung gemäß der ersten 
Ausführungsform der Erfindung; und

[0032] Fig. 6 ein Blockschaltbild mit einer Verarbei-
tungseinheit zum Verarbeiten von mit Hilfe einer Ka-
mera des Fahrzeugs erfassten Bildern.

[0033] In Fig. 1 ist eine Seitenansicht eines Fahr-
zeugs 12 in einer Verkehrssituation 10 bei der Fahrt 
des Fahrzeugs 12 entlang einer Fahrbahn 14 ge-
zeigt. Das Fahrzeug 12 hat ein Kamerasystem 16 mit 
mindestens einer Kamera 17. Das Kamerasystem 16
ist im vorliegenden Ausführungsbeispiel ein 
Schwarz-Weiß-Monokamerasystem zur Ermittlung 
von Graustufenbildern. Das Kamerasystem 16 er-
fasst eine Bildfolge aus Bildern mit Abbildungen ei-
nes Erfassungsbereichs vor dem Fahrzeug 12. Der 
horizontale Erfassungsbereich ist in Fig. 1 schema-
tisch durch die Strichlinien 18, 20 dargestellt. Ferner 
werden den Bildern entsprechende Bilddaten er-
zeugt. Die erzeugten Bilddaten werden vom Kamera-
system 16 zu einer im Fahrzeug 12 angeordneten 
Verarbeitungseinheit 22 übertragen und von dieser 
weiterverarbeitet. Insbesondere werden die Bildda-
ten in der Verarbeitungseinheit 22 verarbeitet, um ein 
Fahrassistenzsystem für den Fahrzeugführer des 
Fahrzeugs 12 bereitzustellen. Pro Sekunde werden 
vorzugsweise 10 bis 50 Bilder von der Kamera 17
des Kamerasystems 16 fortlaufend aufgenommen 
und verarbeitet.

[0034] Die durch das Kamerasystem 16 erzeugten 
Bilddaten eines Objekts 28 werden von der Verarbei-
tungseinheit 22 verarbeitet, wobei die Abbildung des 
Objekts 28 als Objektabbildung beziehungsweise als 
Objekt detektiert und vorzugsweise der Objekttyp 
des Objekts 28 klassifiziert wird. Auf gleiche Weise 
können Verkehrsschilder, Leiteinrichtungen, Stra-
ßenleuchten, auf der Fahrspur vorausfahrende Fahr-
zeuge und auf einer Gegenfahrspur der Fahrbahn 14
entgegenkommende Fahrzeuge als Objekte detek-
tiert und deren Objekttyp klassifiziert werden. Insbe-
sondere wird die Position der Abbildungen der in ei-
nem Bild detektierten Objekte 28 ermittelt und mit der 
Position der Abbildungen derselben Objekte 28 in ei-
nem in der Bildfolge nachfolgenden Bild verglichen. 
Zur Vereinfachung wird im Folgenden die Position ei-
ner Abbildung eines Objekts in einem Bild kurz als 
Position des Objekts im Bild oder Bildposition des 
Objekts bezeichnet. Der Vergleich der Position von 
Objekten 28 in einem Bild und einem nach diesem 
Bild aufgenommenen zweiten Bild wird beispielswei-
se genutzt, um das Fahrverhalten zu beeinflussen 
und/oder um dem Fahrer des Fahrzeugs 12 gezielte 
Informationen zum Umfeld und zum eigenen Fahr-
zeug 12 geben zu können. Diese Informationen kön-
nen beispielsweise auch als Eingangsdaten für Fah-
rerassistenzsysteme, Verkehrszeichenerkennungs-
systeme, Objektverfolgungsroutinen und/oder Lich-
tassistenzsysteme dienen.

[0035] Ermittelt ein Fahrerassistenzsystem oder 
Fahrzeugüberwachungssystem einen Zustand des 
Fahrzeugs 12, der die Ausgabe einer Warninformati-
on an den Fahrzeugführer über den Fahrzeugzu-
stand erfordert, wird eine Lichtquelle 32, 34, 50 akti-
viert, die Licht in eine Glasschicht einer Front-, Sei-
ten- oder Heckscheibe des Fahrzeugs 12 einkoppelt. 
Alternativ oder zusätzlich kann zum Ausgeben einer 
Warninformation dieselbe oder eine weitere Licht-
quelle 32, 34, 50 aktiviert werden, wenn ein Fah-
rerassistenzsystem eine Verkehrssituation detektiert, 
in der das Fahrzeug 12 und/oder andere Verkehrsteil-
nehmer gefährdet sind. Abhängig von einer detektier-
ten Gefährdungsstufe und/oder der Art der Gefähr-
dung kann die Farbe des in die Scheibe 30 eingekop-
pelten Lichts, die Lichtintensität, die Einschaltdauer 
und/oder die Blinkfrequenz des eingekoppelten 
Lichts eingestellt werden. Bei einer Änderung der Ge-
fährdung, beispielsweise bei der zunehmenden Ver-
ringerung des Abstands des Fahrzeugs 12 zu einem 
weiteren Objekt, wie einem vorausfahrenden Fahr-
zeug, kann mit der Verringerung des Abstands die 
Farbe des Lichts geändert, beispielsweise von der 
Farbe Gelb stufenlos oder stufenweise zur Farbe Rot 
geändert werden, die Helligkeit erhöht, die Blinkfre-
quenz erhöht oder die Einschaltdauer verlängert wer-
den. Wird der Abstand zwischen den Fahrzeugen 
wieder vergrößert in Folge einer unterschiedlichen 
Relativgeschwindigkeit, kann dann die Farbe wieder 
von Rot nach Gelb und vorzugsweise weiter zu Grün 
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geändert, die Lichtintensität verringert, die Blinkfre-
quenz verringert oder die Einschaltdauer verkürzt 
werden.

[0036] In Fig. 2 ist eine Schnittdarstellung eines Ab-
schnitts des Fahrzeugs 12 nach Fig. 1 mit einer Vor-
richtung zur Ausgabe einer optischen Warninformati-
on gemäß einer Ausführungsform der Erfindung ge-
zeigt. Eine Frontscheibe 30 des Fahrzeugs 12 ist 
über eine Klebedichtung 32 mit der Karosserie des 
Fahrzeugs 12 verbunden. Die Klebedichtung ist vor-
zugsweise aus einem Gummimaterial gefertigt und 
weist an ihren Kontaktflächen zur Fahrzeugkarosse-
rie und zur Frontscheibe 30 jeweils Klebstoff auf. Am 
unteren Rand 42 der Frontscheibe 30 ist eine Leuch-
temitterdiode (LED) 34 angeordnet, die als Lichtquel-
le dient. Bei einer Aktivierung der LED 34 emittiert 
diese Licht, das auf den unteren Rand 42 der Front-
scheibe 30 abgestrahlt wird und dadurch zumindest 
zum Teil in die Frontscheibe 30 eingekoppelt wird. 
Das Licht wird in mindestens eine Glassubstrat-
schicht der als Verbundglasscheibe ausgebildeten 
Frontscheibe 30 eingekoppelt. Zusätzlich ist mindes-
tens eine weitere LED 36 als Lichtquelle im Innen-
raum des Fahrzeugs 12 in einem durch den Fahr-
zeugführer nicht einsehbaren Bereich hinter der 
Fahrzeugverkleidung 40 angeordnet. Das bei Aktivie-
rung dieser Leuchtemitterdiode 36 von dieser abge-
strahlte Licht wird über ein optisches Element 38 in 
mindestens eine Glasschicht der Frontscheibe 30
eingekoppelt. Das Licht der LED 34 wird somit am 
unteren Scheibenrand 42 in die Frontscheibe 30 ei-
gekoppelt und zumindest zum Teil in Richtung des 
gegenüberliegenden Scheibenrandes 44 in die 
Frontscheibe 30 eingekoppelt. Die LED 36 emittiert 
Licht, das im unteren nicht einsehbaren Randbereich 
der Frontscheibe 30 in diese eingekoppelt wird. Ein 
optisches Element 38 reflektiert das eingekoppelte 
Licht derart, dass es sich zum gegenüberliegenden 
oberen Scheibenrand 44 hin in der Frontscheibe 30
ausbreitet. Der Lichtverlauf des durch die LED 34 ein-
gekoppelten Lichts und des durch die LED 36 einge-
koppelten Lichts ist durch den Pfeil 46 schematisch 
angedeutet. Ein Teil des eingekoppelten Lichts wird 
aus der Frontscheibe 30 nach innen in den vom Fahr-
zeugführer einsehbaren Bereich abgestrahlt, sodass 
er das bzw. ein Teil des von den LED 34, 36 emittier-
ten Lichts als Warninformation wahrnehmen kann. 
Die Innenseite der Frontscheibe 30 ist mit dem Be-
zugszeichen 31 bezeichnet. Bei der in Fig. 2 gezeig-
ten Ausführungsform ist die Kamera 17 des Kamera-
systems 16 hinter dem Innenspiegel 48 des Fahr-
zeugs 12 angeordnet.

[0037] Bei alternativen Ausführungsformen kann 
eine oder mehrere LEDs zusätzlich oder alternativ in 
die Gummidichtung 32 integriert sein. Das optische 
Element bzw. mehrere optische Elemente können 
durch eine entsprechende Ausbildung des Scheiben-
randes 42, 44 oder der der LED gegenüberliegenden 

Scheibenoberfläche 31 gebildet sein. Die Lichtquel-
len bzw. die LEDs 34, 36 können umlaufend um die 
Frontscheibe 30 herum angeordnet sein. Vorzugs-
weise sind die LEDs einzeln aktivierbar und können 
als Mehrfarben-LED Licht in mindestens zwei unter-
schiedlichen Farben erzeugen. Alternativ können 
LEDs unterschiedlicher Farben vorgesehen sein. 
Ferner kann durch eine geeignete Ansteuerung die 
Lichtintensität der einzelnen LEDs eingestellt wer-
den.

[0038] In Fig. 3 ist eine Schnittdarstellung eines Ab-
schnitts des Fahrzeugs 12 nach Fig. 1 mit einer Vor-
richtung zur Ausgabe einer optischen Warninformati-
on gemäß der Ausführungsform der Erfindung ge-
zeigt. Gleiche Elemente haben dieselben Bezugszei-
chen. Im Unterschied zur ersten Ausführungsform 
nach Fig. 2 ist bei der Ausführungsform nach Fig. 3
eine zusätzliche LED 50 in der Scheibendichtung 32
angeordnet. Dabei können mehrere LEDs 50 als 
LED-Kette oder LED-Band vorgesehen sein. In glei-
cher Weise können mehrere LEDs 34 oder mehrere 
LEDs 36 jeweils als LED-Band vorgesehen sein. Al-
ternativ zur Integration der LEDs 50 in die Gummi-
dichtung können die LEDs in der Fahrzeugkarosserie 
im Verbindungsbereich zwischen Karosserie und 
Gummidichtung 32 angeordnet sein. Dabei kann die 
Gummidichtung 32 Durchlassöffnungen haben, 
durch die das von den LEDs 50 emittierte Licht hin-
durchtritt und zur Frontscheibe 30 gelangt. Das auf 
der Innenseite 31 der Frontscheibe 30 auftreffende 
Licht wird über geeignete optische Elemente in die 
Scheibe 30 zum gegenüberliegenden Scheibenrand 
44 hin eingekoppelt. In gleicher Weise können LEDs 
im Dichtungsbereich der seitlichen Scheibenränder 
und des oberen Scheibenrands 44 der Frontscheibe 
30 integriert werden. Sowohl die Anordnung von 
LEDs 34 am Rand der Scheibe, von LEDs 50 im 
Dichtungsbereich der Scheibe als auch im nicht ein-
sehbaren Randbereich der Frontscheibe 30 können 
jeweils umlaufend oder in Teilbereichen angeordnet 
sein. In gleicher Weise können LEDs als Lichtquellen 
an den Seitenscheiben oder an der Heckscheibe des 
Fahrzeugs 12 vorgesehen werden. Es können auch 
andere Lichtquellen als LED-Lichtquellen verwendet 
werden. Beispielsweise normale Glühlampen. Je-
doch haben LEDs den Vorteil, dass sie eine relativ 
hohe Lebensdauer haben, sodass der relativ aufwen-
dige Austausch der Lichtquellen wenn überhaupt nur 
in relativ großen Zeitabständen erforderlich ist.

[0039] In Fig. 4 ist ein von dem Fahrzeugführer ein-
sehbarer Bereich der Frontscheibe 30 und ein Teil 
des Armaturenbretts 52 dargestellt. Die Pfeile 46a bis 
46g zeigen schematisch das vom Fahrzeugführer 
wahrnehmbare Licht bei Aktivierung der LEDs 34, 36
und/oder 50. Der vom Innenraum des Fahrzeugs 12
gesehen linke Scheibenrand der Frontscheibe 30 ist 
mit dem Bezugszeichen 54 und der rechte Scheiben-
rand mit dem Bezugszeichen 56 bezeichnet.
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[0040] In Fig. 5 ist die Frontscheibe 30 des Fahr-
zeugs 12 nach Fig. 1 mit einer Vorrichtung gemäß 
der Ausführungsform der Erfindung dargestellt. Am 
unteren Rand 42 der Frontscheibe 30 sind mehrere 
LEDs 34 als LED-Band angeordnet, das mit der 
Frontscheibe 30 zu einer Baueinheit verbunden ist. 
Die LEDs sind über ein Anschlusskabel und ein elek-
trischen Steckverbinder 58 mit einer Steuereinheit 
zur Ansteuerung der LEDs verbunden. Insbesondere 
können die LEDs mit einem Buskoppelmodul mit in-
tegriertem Schaltelement zur Ansteuerung der LEDs 
verbunden sein, der die Spannungsversorgung der 
LEDs bei einem entsprechenden Bussignal aktiviert. 
Dabei können die LEDs 34 alle gemeinsam ange-
steuert oder in Gruppen angesteuert werden.

[0041] Besonders vorteilhaft ist es, die Vorrichtung 
in Kraftfahrzeugen 12 zur optischen Warnung des 
Fahrzeugführers bei sich nähernden Fahrzeugen 
oder Objekten einzusetzen. Insbesondere kann die 
optische Warninformation mit Hilfe der LEDs 34, 36, 
50 erzeugt werden, wenn sich der Abstand zwischen 
dem Fahrzeug 12 zu einem weiteren Objekt, wie ei-
nem vorausfahrenden Fahrzeug, rasch verringert. 
Die weiteren Objekte können dabei mit Hilfe eines 
Kamerasystems 16, einem Radarsystem, einem Li-
darsystem, einem Infrarotsystem und/oder einer 
Kombination aus diesen Systemen detektiert wer-
den. Dadurch kann die Gefahr einer Kollision erheb-
lich reduziert werden. Die beschriebene optische 
Warninformation kann aber auch als Warninformation 
eines Bremshilfe-, eines Stabilisierungs- oder eines 
Auffahrwarnsystems genutzt werden. Insbesondere 
können im Fahrzeug 12 integrierte Radar-, Lidar- und 
Infrarotsysteme andere Fahrzeuge, Hindernisse und 
Objekte im Dunkeln auch außerhalb des von den 
Scheinwerfern des Fahrzeugs 12 ausgeleuchteten 
Bereichs erfassen. Dadurch kann die Verkehrssi-
cherheit erheblich erhöht werden.

[0042] Auch bei Fußgängererkennungssystemen, 
Fernerkennungs- und/oder Nachterkennungssyste-
men kann das erfindungsgemäße System zur Ausga-
be einer optischen Warninformation vorteilhaft ge-
nutzt werden. Auch können zusätzlich oder alternativ 
Ultraschallsensoren und/oder Funkwarnsysteme, wie 
beispielsweise eine car-to-car-Kommunikation, zur 
Detektion von Gefahrensituationen verwendet wer-
den. Um einen unterschiedlichen Gefährdungsgrad 
anzuzeigen, kann die Farbe- und/oder Lichtintensität 
sowie eine Blinkfrequenz der von den LEDs 34, 36, 
50 abgegebenen Lichtstrahlung verändert werden. 
Ferner kann über unterschiedliche Gefahren infor-
miert werden. Das die Frontscheibe 30 durch die 
Leuchtemitterdioden 34, 36, 50 eingekoppelte Licht 
kann von dem im Innenraum des Fahrzeugs 12 be-
findlichen Fahrzeugführer als leuchtende Färbung 
der Frontscheibe 30 wahrgenommen werden. Je 
nach der Art der Bündelung des eingekoppelten 
Lichts und der Zusammensetzung des Gassubstrats, 

in das das von den LEDs 34, 36, 50 emittierte Licht 
eingekoppelt wird, wird Streulicht in den Innenraum 
des Fahrzeugs 12 abgestrahlt. Ferner kann das Glas-
substrat derart ausgebildet sein, dass diese Streuung 
auf einen vom Fahrzeugführer einsehbaren Bereich 
beschränkt wird. Dieser einsehbare Bereich grenzt 
vorzugsweise an den nicht einsehbaren Randbereich 
an. Zur Ausleitung bzw. zur Begrenzung des Be-
reichs, in dem das Licht in den Innenraum abgestrahlt 
wird, können lichtreflektierende Partikel in die Schei-
be 30 eingebracht sein und/oder transparente die 
Lichtstrahlung absorbierende oder reflektierende Be-
grenzungselemente.

[0043] Wie bereits erläutert können die Leuchtdio-
den 34, 36, 50 direkt an der Scheibenkante 42, 44, 
54, 56, auf der Innenseite 31 der Frontscheibe 30 im 
nicht einsehbaren Randbereich, beispielsweise in 
der Scheibendichtung 32, angeordnet sein. Die 
Scheibenkanten 42, 44, 54, 56 können dazu als opti-
sches Element ausgebildet sein, beispielsweise 
durch eine geeignete Ausformung des Scheibenran-
des 42, 44, 54, 56. Der Scheibenrand 42, 44, 54, 56
kann beispielsweise als optisches Element ausgebil-
det werden, indem beispielsweise eine entsprechen-
de Schliffkante am Scheibenrand 42, 44, 54, 56 er-
zeugt wird. Dadurch kann das von den LEDs 34, 36, 
50 emittierte Licht in die Frontscheibe 30 eingebracht 
bzw. eingekoppelt werden. Das Licht kann insbeson-
dere mit Hilfe der optischen Elemente in der Front-
scheibe 30 entlanggeführt, insbesondere an der in-
neren Scheibenoberfläche 31 der Frontscheibe 30
entlanggeführt oder an dieser reflektiert werden. Da-
durch kann eine vom Fahrzeugführer wahrnehmbare 
leuchtende Färbung der Frontscheibe 12 erzeugt 
werden. Die Anordnung mehrerer LEDs als 
LED-Band erleichtert die Montage einer Vielzahl von 
LEDs sowie deren elektrischen Anschluss. Beispiels-
weise können die LEDs auf einer flexiblen Leiterplat-
te angeordnet und mit dieser elektrisch verbunden 
sein sowie zusätzlich oder alternativ zur einfacheren 
Handhabung als vergossene Baugruppe ausgeführt 
sein. Alternativ zur Integration der LEDs 32, 34, 50 in 
die Klebedichtung 31 können die LEDs auch unmit-
telbar neben der Klebefläche der Dichtung 31 im In-
nenraum des Fahrzeugs 12 angeordnet werden. Die 
Leuchtdioden 32, 34, 50 sind derart ausgerichtet, 
dass das von ihnen emittierte Licht im Bereich des 
Scheibenrandes 42, 44, 54, 56 in die Scheibe 30 ein-
tritt und sich zur Scheibenmitte hin mit abnehmender 
Intensität ausbreitet. Insbesondere kann mit zuneh-
mender Gefährdung ausgehend von einer durch die 
Farbe Gelb angezeigten Grundgefährdung die Farbe 
des Lichts von Gelb nach Rot geändert und bei weiter 
zunehmender Gefährdung die Lichtintensität des ro-
ten Lichts vergrößert werden. Der Vorteil der erfin-
dungsgemäßen Anzeige der Warninformation ist, 
dass der Aufbau der Frontscheibe 30 selbst nicht ver-
ändert werden muss und dem Fahrzeugführer trotz-
dem eine Warninformation im Gesichtsfeld des Fahr-
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zeugführers angezeigt wird, sodass der Fahrzeug-
führer seinen Blick nicht von der Verkehrssituation 
abwenden muss, um die Warninformation wahrzu-
nehmen.

[0044] Die Ausgabe der optischen Warninformation 
kann insbesondere einer akustischen Warninformati-
on vorgeschaltet werden. Zusätzlich oder alternativ 
können optische Warninformationen über die Seiten-
scheibe oder die Heckscheibe des Fahrzeugs 12
ausgegeben werden. Dies ist insbesondere vorteil-
haft zur Anzeige von Warninformationen von Spur-
wechselassistenten oder Systemen zur Überwa-
chung des toten Winkels.

[0045] Allgemein wird das Licht der Lichtquellen 30, 
32, 50 derart in die Scheibe 30 eingekoppelt, dass es 
sich in einem Bereich entlang der Scheibe 30 aus-
breitet. Es kann in der Frontscheibe 30 mindestens 
eine lichtreflektierende Schicht vorgesehen sein, 
durch die das Licht auch entlang eines gekrümmten 
Bereichs der Scheibe 30 geleitet wird. Insbesondere 
ist bei der Erfindung kein spezielles Element zum 
Ausleiten des Lichts aus der Scheibe 30 vorgesehen, 
das über eine Steuereinheit ansteuerbar ist. Ferner 
ist keine Lichtleitfaserschicht vorgesehen, durch die 
das Licht an eine bestimmte Stelle der Scheibe gelei-
tet wird.

[0046] In Fig. 6 ist ein Blockschaltbild mit der Verar-
beitungseinheit 22 und dem Kamerasystem 16 ge-
zeigt. Die Verarbeitungseinheit 22 umfasst eine Cen-
tral Processing Unit (CPU) 78, einen Datenbus 80
und drei Speicherelemente 82 bis 86.

[0047] Die Verarbeitungseinheit 22 ist über ein ers-
tes Interface 76 mit dem Kamerasystem 16 verbun-
den. Ferner umfasst die Verarbeitungseinheit 22 ein 
zweites Interface 88, über das die mit Hilfe der Verar-
beitungseinheit 22 verarbeiteten Daten an andere 
Elemente, beispielsweise das Lichtsteuermodul 24, 
ausgegeben werden können. Vorzugsweise bildet 
das zweite Interface 88 eine Verbindung zu einem 
Fahrzeugbussystem.

[0048] Die CPU 78, das erste Interface 76, das 
zweite Interface 88 und die Speicherelemente 82, 84, 
86 sind über den Datenbus 80 miteinander verbun-
den. Die den mit Hilfe des Kamerasystems 16 er-
zeugten den Bildern 44a bis 44c, 52 entsprechenden 
Bilddaten werden über das erste Interface 76 von 
dem Kamerasystem 16 an die Verarbeitungseinheit 
22 als Eingangsdaten übermittelt. Die Bilddaten wer-
den im ersten Speicherelement 82 gespeichert. Im 
zweiten Speicherelement 84 der Verarbeitungsein-
heit 22 sind mindestens Programmdaten mindestens 
eines Bildverarbeitungsprogramms zum Detektieren 
und Klassifizieren von Objekten sowie dem Abstand 
zwischen dem Fahrzeug 12 und dem detektierten 
Objekt. Ferner wird der Abstand zwischen dem Fahr-

zeug 12 und dem detektierten Objekt ermittelt und die 
Änderung des Abstands überwacht. Bei einer ermit-
telten Annäherung, die über einem bestimmten 
Grenzwert liegt, wird vorzugsweise unter Berücksich-
tigung der eigenen Geschwindigkeit eine Warninfor-
mation über das Interface 88 ausgegeben, über das 
dann die LEDs 32, 34, 50 angesteuert werden.
7/15



DE 10 2009 010 623 A1    2010.09.02
ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 19839198 B4 [0004]
- DE 4127656 A1 [0005]
- DE 10323320 A1 [0006]
- DE 102004014671 A1 [0007]
- DE 102006011481 A1 [0008]
- DE 19708610 A1 [0009]
- DE 102004059742 A1 [0010]
8/15



DE 10 2009 010 623 A1    2010.09.02
Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur Ausgabe einer optischen 
Warninformation an einen Fahrzeugführer eines 
Fahrzeugs, insbesondere eines Kraftfahrzeugs,  
mit einer Fahrzeugscheibe (30), durch die hindurch 
der Fahrzeugführer einen Bereich der Umgebung 
des Fahrzeugs (12) visuell erfassen kann,  
mit einer Lichtquelle (32, 34, 50), die zum Erzeugen 
der Warninformation Licht emittiert,  
wobei die Lichtquelle (32, 34, 50) und die Scheibe 
(30) derart zueinander angeordnet sind, dass zumin-
dest ein Teil des von der Lichtquelle (32, 34, 50) emit-
tierten und in die Scheibe (30) eingeleiteten Lichts in 
den Fahrzeuginnenraum austritt.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zumindest ein Teil des von der 
Lichtquelle (32, 34, 50) emittierten und in die Scheibe 
(30) eingeleiteten Lichts in Folge der Streuung des in 
die Scheibe (30) eingeleiteten Lichts in den Fahrzeu-
ginnenraum abgestrahlt wird.

3.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Scheibe eine Frontscheibe (30) oder eine Seiten-
scheibe des Fahrzeugs (12) ist.

4.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumin-
dest ein Teil des von der Lichtquelle (32, 34, 50) emit-
tierten Lichts am Scheibenrand (42, 44, 54, 56) oder 
im Randbereich der Scheibe (30) derart eingeleitet 
wird, dass zumindest ein Teil des eingeleiteten Lichts 
durch einen Bereich der Scheibe (30) in Richtung des 
gegenüberliegenden Scheibenrandes (46) tritt.

5.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Strahlengang zumindest eines Teils des in die Schei-
be (30) eingeleiteten Lichts schräg oder orthogonal 
zur Durchblickrichtung des Fahrzeugführers durch 
die Scheibe (30) verläuft.

6.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Licht 
am Rand (42) der Scheibe (30) in deren Stirnseite 
eingeleitet wird.

7.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Licht im Randbereich der Scheibe (30) eingelei-
tet wird, der vom Fahrzeugführer nicht einsehbar ist.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Licht im Verbindungsbereich 
zwischen der Scheibe (30) und der Fahrzeugkaros-
serie eingeleitet wird.

9.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 

Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Reflekti-
onselemente vorgesehen sind, die die in die Scheibe 
(30) eingeleiteten und in dem nicht durch den Fahr-
zeugführer einsehbaren Randbereich wieder austre-
tenden Lichtstrahlen reflektieren, so dass diese wie-
der in die Scheibe (30) eintreten.

10.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Scheibe (30) mindestens eine Glasschicht aus einem 
optisch klaren Kunststoff oder einem Mineralglas hat, 
in die das Licht eingeleitet wird.

11.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Scheibe (30) eine Verbundglasscheibe mit mindes-
tens zwei mit Hilfe von Kunststofffolie verklebten 
Glasschichten umfasst, wobei das Licht in mindes-
tens eine Glasschicht eingeleitet wird.

12.  Vorrichtung nach Anspruch 10 oder 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die Scheibe (30) neben 
mindestens einen Glasschicht mindestens eine 
Funktionsschicht umfasst.

13.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dass die Vorrichtung eine Datenverarbei-
tungseinheit (22) umfasst, die Bestandteil eines Fah-
rerassistenzsystems ist, wobei abhängig von min-
destens einer durch die Datenverarbeitungseinheit 
(22) detektierten Gefährdung die Lichtquelle (32, 34, 
50) aktiviert, die Farbe der Lichtquelle (32, 34, 50) 
eingestellt, die Einschaltdauer der Lichtquelle (32, 
34, 50) festgelegt und/oder eine Blinkfrequenz der 
Lichtquelle (32, 34, 50) eingestellt wird.

14.  Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Fahrerassistenzsystem die 
Annäherung des Fahrzeugs (12) zu detektierten Ob-
jekten überwacht, wobei die Datenverarbeitungsein-
heit (22) bei einer detektierten Gefährdung die Aus-
gabe der optischen Warninformation veranlasst.

15.  Verfahren zur Ausgabe einer optischen 
Warninformation an einen Fahrzeugführer eines 
Fahrzeugs, insbesondere eines Kraftfahrzeugs,  
bei dem zum Erzeugen der Warninformation mit Hilfe 
einer Lichtquelle (32, 34, 50) Licht emittiert wird,  
zumindest ein Teil des von der Lichtquelle (32, 34, 
50) emittierten Lichts in eine Fahrzeugscheibe (30), 
durch die hindurch der Fahrzeugführer einen Bereich 
der Umgebung des Fahrzeugs (12) visuell erfassen 
kann, eingeleitet wird,  
und bei dem zumindest ein Teil des in die Scheibe 
(30) eingeleiteten Lichts in den Fahrzeuginnenraum 
abgestrahlt wird.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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